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2022/0079 (NLE) 

Gemeinsamer Vorschlag für eine 

VERORDNUNG DES RATES 

zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 über restriktive Maßnahmen angesichts 

der Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2022/XXX des Rates1 vom XX. Februar 2022 zur Änderung 

des Beschlusses 2014/512/GASP über restriktive Maßnahmen angesichts der Handlungen 

Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren, 

auf gemeinsamen Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik 

und der Europäischen Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Rat hat am 31. Juli 2014 die Verordnung (EU) Nr. 833/20142 angenommen. 

(2) Mit der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 werden bestimmte Maßnahmen umgesetzt, die 

im Beschluss 2014/512/GASP des Rates vorgesehen sind.  

(3) Am [DATUM] hat der Rat den Beschluss (GASP) 2022/XXX zur Änderung des 

Beschlusses 2014/512/GASP und zur Verhängung weiterer restriktiver Maßnahmen 

hinsichtlich der Ausfuhr von Gütern und Technologien der Seeschifffahrt angenommen. 

(4) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX wird die Liste der juristischen Personen, 

Organisationen und Einrichtungen, für die Beschränkungen für die Finanzierung durch 

Darlehen, übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente gelten, auf den 

Seeverkehrssektor ausgeweitet. Während allgemein davon ausgegangen wird, dass 

Darlehen und Kredite auf jede Art und Weise, einschließlich über Kryptowerte, gewährt 

werden können, empfiehlt es sich, den Begriff „übertragbare Wertpapiere“ in Bezug auf 

solche Vermögenswerte genauer zu definieren.  

(5) Mit dem Beschluss (GASP) 2022/XXX wird ferner die Ausnahme in Bezug auf 

Einlagen auf Staatsangehörige der Schweiz und der EWR-Staaten ausgedehnt und eine 

Verpflichtung zum Informationsaustausch vor der Erteilung von Genehmigungen für 

die Ausfuhr von Schiffssicherheitsausrüstung eingeführt.  

                                                 
1 ABl. , S. . 
2 Verordnung (EU) Nr. 833/2014 des Rates vom 31. Juli 2014 über restriktive Maßnahmen angesichts der 

Handlungen Russlands, die die Lage in der Ukraine destabilisieren (ABl. L 229 vom 31.7.2014, S. 1). 

https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2014%3A229%3ATOC&locale=de
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(6) Um die ordnungsgemäße Durchführung der in der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 

festgelegten Maßnahmen zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Ausnahme für die 

Bereitstellung von Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen sowie gewisse 

Bestimmungen in den Anhängen über verbotene Güter und Technologien zu 

präzisieren. 

(7) Daher sind für ihre Umsetzung, insbesondere zur Gewährleistung ihrer einheitlichen 

Anwendung in allen Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der Union 

erforderlich. 

(8) Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 sollte daher entsprechend geändert werden – 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

1. Die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 wird wie folgt geändert: Artikel 1 Buchstabe f 

erhält folgende Fassung: 

„f) ‚übertragbare Wertpapiere‘: die folgenden Gattungen von Wertpapieren, 

einschließlich Kryptowerten, die auf dem Kapitalmarkt gehandelt werden können, 

mit Ausnahme von Zahlungsinstrumenten, wie 

i) Aktien und andere, Aktien oder Anteilen an Gesellschaften, 

Personengesellschaften oder anderen Rechtspersönlichkeiten 

gleichzustellende Wertpapiere sowie Aktienzertifikate; 

ii) Schuldverschreibungen oder andere verbriefte Schuldtitel, einschließlich 

Zertifikaten (Hinterlegungsscheinen) für solche Wertpapiere; 

iii) alle sonstigen Wertpapiere, die zum Kauf oder Verkauf solcher 

übertragbarer Wertpapiere berechtigen oder zu einer Barzahlung führen, die 

anhand von übertragbaren Wertpapieren bestimmt wird;“ 

2. In Artikel 2d wird folgender Absatz angefügt: 

„(3a) Bevor ein Mitgliedstaat eine Genehmigung nach Artikel 2 Absatz 4 

Buchstabe d und Artikel 2a Absatz 4 Buchstabe d für den Verkauf, die Lieferung, 

die Verbringung oder die Ausfuhr von Gütern und Technologien für die Sicherheit 

im Seeverkehr erteilt, konsultiert er die anderen Mitgliedstaaten und die 

Kommission.“ 

3. Artikel 2e Absatz 2 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b) die Bereitstellung öffentlicher Finanzmittel oder Finanzhilfen bis zu einem 

Gesamtwert von 10 000 000 EUR je Vorhaben zugunsten kleiner und mittlerer 

Unternehmen mit Sitz in der Union oder“ 
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4. Der folgende Artikel wird eingefügt: 

„Artikel 3f 

(1) Es ist verboten, die in Anhang XVI aufgeführten Güter und Technologien der 

Seeschifffahrt mit und ohne Ursprung in der Union unmittelbar oder mittelbar an 

natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 

Russland, zur Verwendung in Russland oder zum Mitführen an Bord eines 

Schiffes unter russischer Flagge zu verkaufen, zu liefern, zu verbringen oder 

auszuführen. 

(2) Es ist verboten, 

a) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im 

Zusammenhang mit Gütern und Technologien nach Absatz 1 oder der 

Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung dieser Güter oder 

Technologien zu erbringen; 

b) für natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen 

in Russland oder zur Verwendung in Russland unmittelbar oder mittelbar 

Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit Gütern und 

Technologien nach Absatz 1 für den Verkauf, die Lieferung, die 

Verbringung oder die Ausfuhr dieser Güter und Technologien oder für 

damit verbundene technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere 

Dienste bereitzustellen.“ 

5. Artikel 5b Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Absatz 1 gilt nicht für Staatsangehörige eines Mitgliedstaats, eines dem 

Europäischen Wirtschaftsraum angehörenden Landes oder der Schweiz und nicht 

für natürliche Personen mit einer befristeten oder unbefristeten 

Aufenthaltsgenehmigung in einem Mitgliedstaat, einem dem Europäischen 

Wirtschaftsraum angehörenden Land oder der Schweiz.“ 

6. Anhang VI wird gemäß Anhang I dieser Verordnung geändert. 

7. Anhang IX wird gemäß Anhang II dieser Verordnung geändert. 

8. Anhang XIII wird gemäß Anhang III dieser Verordnung geändert. 

9. Anhang XVI wird gemäß Anhang IV dieser Verordnung eingefügt.  

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen 

Union in Kraft. 
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 

Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am […] 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident /// Die Präsidentin 
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